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Presse-Statement

Wien, 2. Juli 2009

Mag. Doris Täubel-Weinreich

Vorsitzende der Fachgruppe Familienrecht bei der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter, Familienrichterin am Bezirksgericht Innere Stadt Wien

Zwingender Mediationsversuch vor dem Gerichtsverfahren in Familienrechtssachen gefordert!

„Was im Nachbarschaftsrecht mit der Zivilprozessnovelle 2004 bereits Gesetz ist, wäre auch für Besuchsrechtsstreitigkeiten aus Sicht der Familienrichter sinnvoll.

Oft erleben Richter Mütter und Väter, die unter dem Vorwand des Kindeswohles ihre Paarkonflikte auf dem Rücken des Kindes austragen. Ich erinnere mich an einen Fall, wo der Streit darum ging, welche Kleidung die Kinder beim Besuch des Vaters am Wochenende tragen. Die eigentliche Ursache des Streites war jedoch, dass der Vater den Eindruck hatte, dass er soviel an Alimenten zahlt, dass die Kinder auch Top gekleidet zu ihm kommen sollten. Die Mutter vertrat den Standpunkt, dass für das Herumtollen mit dem Vater im Garten die abgetragenste Kleidung reicht – der Konflikt war bei Gericht nicht wirklich lösbar....

In allen Fällen, wo das Kindeswohl im Vordergrund steht, sollte es darum gehen, für die Zukunft tragfähige Lösungen zu erarbeiten - dies ist ein klassischer Mediationsfall. Haben aber beide Parteien schon beim zuständigen Richter vorgesprochen, ist es oft schwierig, Eltern in der Gerichtsverhandlung noch davon zu überzeugen, dass Mediation sinnvoller ist als ein Gerichtsverfahren, denn zumindest ein Elternteil fühlt sich sicher, dass er das Verfahren ‚gewinnen’ wird und viele fürchten nur eine Verzögerungstaktik des Streitgegners. Viele Menschen können auch mit dem Wort ‚Mediation’ nichts anfangen und fürchten eine Psychotherapie gegen ihren Willen. 

Wäre der Versuch einer Mediation zwingende Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Antrages bei Gericht, würden die Paare Mediation selbst erleben und könnten nach einem Termin noch immer entscheiden, ob sie lieber ein Gerichtsverfahren führen. Ein sanfter ‚Zwang zum Frieden’ wäre hier absolut wünschenswert.“

Rechtliche Grundlagen der Familienmediation

Erste Anfänge der Mediation im Bereich Familie gibt es in Österreich ab 1994 an den Bezirksgerichten Floridsdorf und Salzburg mit dem Modellprojekt der „gerichtsnahen Co-Mediation bei Trennung / Scheidung“. 1998 empfiehlt ein Entwurf des Europarates über Familienmediation den Mitgliedsstaaten, diese einzuführen und zu unterstützen [Nr. R. (98) vom 21.01.1998]. Österreich entspricht mit dem Eherechtsänderungsgesetz (EheRÄG 1999). Seit diesem Zeitpunkt sind Richter/innen verpflichtet, auf die Möglichkeit einer Mediation hinzuweisen. Seit Mitte der 90er Jahre  besteht in familienrechtlichen Konfliktfällen die Möglichkeit, eine Förderung der Mediation gemäß §39c Familienlastenausgleichsfonds (FLAG) zu beantragen.
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